
 

 

 
 

TaxPage, August 2024 

Ausdehnung der Verlustverrechnung 
 

Einführung 

Die Pandemie hat bei vielen Unternehmen Spuren hinterlas-

sen. Damit sich diese besser erholen können, soll die Ver-

lustverrechnung von sieben auf zehn Jahre ausgedehnt wer-

den. Wie das konkret aussehen soll, lesen Sie hier.  

 

Verlustverrechnung 

Derzeit können Verluste aus den sieben der Steuerperiode vo-

rangegangenen Geschäftsjahre vom Reingewinn abgezogen 

werden. Dies gilt selbstverständlich nur soweit, als dass die 

Verluste bei der Berechnung des steuerbaren Reingewinns in 

den Vorjahren nicht berücksichtigt wurde. Der verrechenbare 

Betrag wird Verlustvortrag genannt. Sofern Verluste in mehre-

ren Geschäftsjahren erzielt wurden, sind die älteren Verlust-

vorträge jeweils vor den neueren zu verrechnen. 

 

Berechnungsbeispiel  

Die untenstehende Tabelle soll die Verlustverrechnung veran-

schaulichen. Der Verlust des Geschäftsjahres 2015 (-250) wird 

in den darauffolgenden Jahren jeweils mit einem allfälligen Ge-

winn verrechnet. So konnte bis im Jahr 2022 total ein Verlust 

von 240 verrechnet werden. Nach heute geltendem Recht 

kann der übrig gebliebene Verlust von 10 im Jahr 2023 nicht 

mehr verrechnet werden. Es ist jedoch möglich, den Verlust-

vortrag des Jahres 2018 (-60) im Jahr 2023 zu verrechnen, da 

dieser bis anhin nicht berücksichtigt wurde. Da im Jahr 2023 

ein Gewinn von 100 erwirtschaftet wurde, beträgt der steuer-

bare Reingewinn für dieses Jahr 40.  

 

In den Jahren davor gab es aufgrund der Verlustverrechnung 

keinen steuerbaren Reingewinn, obwohl in den Jahren 2016, 

2017 sowie 2019-2022 jeweils ein Jahresgewinn erzielt wurde. 

 

Wie Sie sehen ist die Verlustverrechnung ein wichtiges Instru-

ment und kann die Steuerrechnung erheblich beeinflussen.   

 

Geplante Änderungen 

Damit sich – insbesondere auch von der Corona-Pandemie be-

troffene Unternehmen – besser erholen können, will das Par-

lament die Verrechnungsperiode von sieben auf zehn Jahre 

ausdehnen. Der Bundesrat hat die dafür gesetzlichen Anpas-

sungen im DBG und StHG ausgearbeitet und in die Vernehm-

lassung gegeben. Die Vernehmlassungsantworten fielen ge-

teilt aus. Während die Wirtschaft die vorgeschlagenen Ände-

rungen begrüsst, werden diese von einer Mehrzahl der Kan-

tone und Städten abgelehnt.  

 

Was als Nächstes passiert  

Die Gesetzesentwürfe müssen nun, unter Berücksichtigung 

der Vernehmlassungsantworten, vom Parlament beraten und 

allenfalls beschlossen werden. 

 

 

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: 

Ihr valfor TaxTeam 

 

Jil Suter | jil.suter@valfor.ch  

Daniel Gatenby | daniel.gatenby@valfor.ch  

 

Jahre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Geschäftsgewinn 
(in CHF 1'000) 

–250 +10 +40 –60 +10 +50 +60 +70 +100 

Verlustvortrag 2015 –250 –240 –200 –200 –190 –140 –80 0*  

Verlustvortrag 2018    –60 –60 –60 –60 –60 0 

Steuerbarer Reingewinn 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

* per 31.12.2022 verfällt der Verlustvortrag von –10 wegen Ablauf der Siebenjahresfrist 


